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Sachverhalt
Mit Datum vom 16.02.2021 hat die Gemeindevertretung der Gemeinde Wulkenzin den 
Beschluss über den Entwurf (Stand: Februar 2021) der 4. Änderung des B-Planes Nr. 2 
„Eigenheimstandort Neuendorf“ gefasst und diesen zur Offenlage bestimmt.

Die öffentliche Auslegung fand in der Zeit vom 08.03.2021 bis einschließlich 09.04.2021 
statt.
Über die eingegangenen Stellungnahmen (öffentliche und private Belange) muss 
nunmehr beraten werden. Die Belange sind nunmehr untereinander und gegeneinander 
gerecht abzuwägen (§ 1 Abs. 7 und § 1a Abs. 2 Satz 3 BauGB) - Abwägungsbeschluss.

Im Ergebnis der Abwägung ist eine Änderung des Entwurfs vorbereitet worden (Stand: 
April 2021), der hiermit der Gemeinde zur Beratung und Billigung vorgelegt wird. – 
Offenlegungsbeschluss zum geänderten Entwurf

Der bestätigte geänderte Entwurf ist danach öffentlich auszulegen. Die Stellungnahmen 
zum geänderten Planentwurf und zur Begründung sind von den Behörden und sonstigen 
Träger öffentlicher Belange, deren Aufgabenbereich durch die Planung berührt werden 
kann, einzuholen.

Mitwirkungsverbot:
Aufgrund des § 24 (1) Kommunalverfassung ist kein Mitglied des Gremiums von der Beratung und 
Abstimmung ausgeschlossen.

Beschlussvorschlag
Abwägungsbeschluss: 
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1. Die eingegangenen Stellungnahmen der Behörden und sonstiger Träger 
öffentlicher Belange bzw. der Öffentlichkeit wurden unter Beachtung des 
Abwägungsgebotes entsprechend den jeweiligen Empfehlungen in der 
Abwägungstabelle (Anlage 1) geprüft. 

2. Den Abwägungsvorschlag und das Abwägungsergebnis (Anlage 1) macht sich die 
Gemeinde zu eigen. Sie sind Bestandteil des Beschlusses. Das Amt Neverin wird 
beauftragt die Behörden und sonstige Träger öffentlicher Belange sowie die 
betroffene Öffentlichkeit von diesem Ergebnis mit Angabe der Gründe in Kenntnis 
zu setzen. 

Entwurfs- und Offenlegungsbeschluss (zum geänderten Entwurf): 

3. Der geänderte Planentwurf der 4. Änderung des B-Planes Nr. 2 
„Eigenheimstandort Neuendorf“ wird in der vorliegenden Fassung vom April 2021 
(Anlage 2) gebilligt und beschlossen.
Der geänderte Entwurf der Begründung wird in der vorliegenden Fassung vom 
April 2021 (Anlage 4) gebilligt.

4. Der geänderte Entwurf der 4. Änderung des B-Planes Nr. 2 „Eigenheimstandort 
Neuendorf“ mit der geänderten Begründung sind öffentlich auszulegen. 
Die öffentliche Auslegung ist ortsüblich bekannt zu machen. Die betroffenen 
Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange sowie die Nachbargemeinden 
sind zu beteiligen und über die öffentliche Auslegung zu benachrichtigen. 
Ort und Dauer der Auslegung sind mindestens eine Woche vorher ortsüblich 
bekannt zu machen. Es ist darauf hinzuweisen, dass Stellungnahmen während der 
Auslegungsfrist abgegeben werden können und dass nicht fristgerecht 
abgegebene Stellungnahmen bei der Beschlussfassung über den Bebauungsplan 
unberücksichtigt bleiben können, wenn die Gemeinde den Inhalt der 
Einwendungen nicht kannte und nicht kennen musste.

Finanzielle Auswirkungen

Ja
x Nein

Anlage/n
1 Anlage 1 - Abwägungstabelle (öffentlich)

2 Anlage 2 - geänderter Entwurf (öffentlich)

3 Anlage 3 - geänderte Begründung (öffentlich)
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Gemeinde Wulkenzin 
4. Änderung des Bebauungsplans Nr. 2 Eigenheimstandort Neuendorf  

 
STELLUNGNAHMEN DER VON DER PLANUNG BERÜHRTEN BEHÖRDEN,  

DER SONSTIGEN TRÄGER ÖFFENTLICHER BELANGE 
nach § 4 Abs. 2 BauGB  

 
STELLUNGNAHMEN DER ÖFFENTLICHKEIT 

nach § 3 Abs. 2 BauGB 
 

STELLUNGNAHMEN DER NACHBARGEMEINDEN 
nach § 2 Abs. 2 BauGB 

 
 ABWÄGUNGSMATERIAL 

nach § 1 Abs. 7 BauGB 
 
 

Beratungsstand: 
Stadtvertretung vom 23.03.2021 

Aufgestellt: 
Neverin/Neubrandenburg, den 19.04.2021 
 
Amt Neverin     
Fachbereich Bau und 
Ordnung 

Dorfstraße 36 17039 Neverin Tel.: 039608-251 22 Fax: 039608-251 26 a.diekow@amtne-
verin.de 

In Zusammenarbeit 
mit 

     

Gudrun Trautmann Architektin für Stadt-
planung 

Walwanusstraße 26 17033 Neubranden-
burg 

Tel.: 0395-5824051 Fax.: 0395-36945948 
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Folgende von der Planung berührten Behörden, sonstigen Träger öffentlicher Belange und anerkannte Naturschutzverbände waren nach § 4 
Abs. 2 BauGB zur Abgabe einer Stellungnahme aufgefordert: 
 
 
I. 

 
Behörden und sonstige Träger öffentlicher Belange 

 
Schreiben vom 

Eine Stellungnahme 
liegt nach Ablauf der 
gesetzlichen Frist 
nicht vor 

1. 50Hertz Transmission GmbH  X 
2. Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Gesundheit M-V  X 
3. Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der Bundeswehr 12.03.2021  
4. Staatliches Bau- und Liegenschaftsamt 22.03.2021  
5. Bergamt Stralsund  X 
6. Bundesanstalt für Immobilienaufgaben  X 
7. BVVG Bodenverwaltungs- und -verwertungs GmbH 08.03.2021  
8. E.DIS Netz GmbH 05.03.2021  
9. Flughafen Neubrandenburg Trollenhagen GmbH   
10. GDMcom GmbH 08.03.2021  
11. Telefonica Germany 29.03.2021  
12. Handwerkskammer Ostmecklenburg-Vorpommern 06.04.2021  
13. Industrie- und Handelskammer Neubrandenburg 08.04.2021  
14. Katholisches Pfarramt   
15. Kirchenkreisverwaltung des Kirchenkreises Stargard 05.03.2021  
16. Landesamt für Gesundheit und Soziales M-V 07.04.2021  
17. Landesamt für innere Verwaltung M-V 05.03.2021  
18. Landesamt für Kultur und Denkmalpflege M-V  X 
19. Landesforst M-V  X 
20. Landkreis Mecklenburgische Seenplatte  15.04.2021  
21. Landesamt für Polizei, Brand- und Katastrophenschutz M-V 29.03.2021  
22. Landesamt für Umwelt, Naturschutz und Geologie M-V 06.04.2021 keine Stellungnahme 
23. Neubrandenburger Stadtwerke GmbH 01.04.2021  
24. Polizeipräsidium Neubrandenburg 04.03.2021  
25. Staatliches Amt für Landwirtschaft und Umwelt MS   
26. Straßenbauamt Neustrelitz 29.03.2021  
27. Telekom   
28. Vodafone GmbH/Vodafone Kabel Deutschland GmbH 06.04.2021  
29.  Wasser- und Bodenverband Neubrandenburg   
30. Deutscher Wetterdienst  25.03.2021  
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I. 

 
Behörden und sonstige Träger öffentlicher Belange 

 
Schreiben vom 

Eine Stellungnahme 
liegt nach Ablauf der 
gesetzlichen Frist 
nicht vor 

31. Amt Neverin, SG Brandschutz 09.04.2021  
32 Amt für Raumordnung und Landesplanung MS 22.03.2021  

 
Nachbargemeinden: 
1. Stadt Penzlin  X 
2. Gemeinde Blankenhof  X 
3. Stadt Neubrandenburg 24.03.2021 Nicht negativ berührt 

 
 
Während der öffentlichen Auslegung vom 08.03.2021 bis zum 09.04.2021 wurden folgende Stellungnahme aus der Öffentlichkeit 
vorgebracht. 
1. Landesjagdverband  17.03.2021 
2. BUND 19.03.2021 
3. Privatperson 1 30.03.2021 
4. Privatperson 2 31.03.2021 
5. Privatperson 3 06.04.2021, 09.04.2021 
6. Privatperson 4 07.04.2021 
7. Privatperson 5 09.04.2021 

 

 

Die im Rahmen der TöB-Beteiligung getroffene Feststellung, Ausfüh-
rungen und Hinweise des Bundesamtes für Infrastruktur, Umwelt-
schutz und Dienstleistungen der Bundeswehr werden im Rah-
men der Bebauungsplanung zur Kenntnis genommen. 
 
 
Begründung: 
Die Gemeinde Wulkenzin nimmt zur Kenntnis, dass Belange der 
Bundeswehr zwar berührt, jedoch nicht beeinträchtigt werden. 
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Die im Rahmen der TöB-Beteiligung getroffene Feststellung, Ausfüh-
rungen und Hinweise des Staatlichen Bau- und Liegenschaftsam-
tes Neubrandenburg werden im Rahmen der Bebauungsplanung 
zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Begründung: 
Die Gemeinde Wulkenzin nimmt zur Kenntnis, dass das Staatliche 
Bau- und Liegenschaftsamt Neubrandenburg nicht betroffen ist von 
der Planung. 
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Die im Rahmen der TöB-Beteiligung getroffene Feststellung, Hin-
weise und Ausführungen der BVVG Bodenverwertungs- und -ver-
waltungs GmbH werden im Rahmen der Bebauungsplanung zur 
Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Begründung: 
Die Gemeinde Wulkenzin nimmt die Feststellung der BVVG Boden-
verwertungs- und -verwaltungs GmbH, dass es von Seiten der 
BVVG Bodenverwertungs- und -verwaltungs GmbH gegen die 4.Än-
derung des Bebauungsplans keine grundsätzlichen Einwände gibt, 
zur Kenntnis. 
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Die im Rahmen der TöB-Beteiligung getroffene Feststellung, Hin-
weise und Ausführungen der E.DIS Netz GmbH werden im Rahmen 
der Bebauungsplanung zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Begründung: 
Die Gemeinde Wulkenzin nimmt die Feststellung der E.DIS Netz 
GmbH, dass es von Seiten der E.DIS Netz GmbH gegen die 4.Än-
derung des Bebauungsplans keine Einwände gibt, zur Kenntnis. 
 
Die fachtechnischen Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Die 
Gemeinde weist darauf hin, dass der Plangeltungsbereich bis auf 
ein Grundstück bereits bebaut ist und die Wohngebäude bereits an 
das Netz der E.DIS Netz GmbH angeschlossen sind.  
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Die im Rahmen der TöB-Beteiligung getroffene Feststellung, Hin-
weise und Ausführungen der GDMcom GmbH werden im Rahmen 
der Bebauungsplanung zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Begründung: 
Die Gemeinde Wulkenzin nimmt die Feststellung der GDMcom 
GmbH, dass es von Seiten der Anlagenbetreiber Erdgasspeicher 
Peissen GmbH, Ferngas Netzgesellschaft mbH, ONTRAS Gas-
transport GmbH, VNG Gasspeicher GmbH gegen die 4.Änderung 
des Bebauungsplans keine Einwände gibt, zur Kenntnis. 
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Die im Rahmen der TöB-Beteiligung getroffene Feststellung der Te-
lefonica O2 werden im Rahmen der Bebauungsplanung zur Kennt-
nis genommen. 
 
Begründung: 
Die Gemeinde Wulkenzin nimmt die Feststellung der Telefonica O2, 
nicht von der Planung betroffen zu sein, zur Kenntnis. 
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Abwägungsvorschlag: 
Die im Rahmen der TöB-Beteiligung geäußerten Feststellungen, 
Ausführungen und Hinweise der Handwerkskammer Ostmecklen-
burg-Vorpommern werden im Rahmen der Bebauungsplanung zur 
Kenntnis genommen. 
  
 
Begründung: 
Die Gemeinde Wulkenzin nimmt zur Kenntnis, dass aus der Sicht 
der Handwerkskammer Ostmecklenburg-Vorpommern keine Ein-
wände gegen die gemeindliche Planung bestehen. 
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Abwägungsvorschlag: 
Die im Rahmen der TöB-Beteiligung geäußerten Feststellungen, 
Ausführungen und Hinweise der Industrie- und Handelskammer 
Neubrandenburg werden im Rahmen der Bebauungsplanung zur 
Kenntnis genommen. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Begründung: 
Die Gemeinde Wulkenzin nimmt den Hinweis bezüglich der geplan-
ten Grundstückseinfriedungen zur Kenntnis. 
Es wird festgestellt, dass der Hinweis nicht die von der IHK zu ver-
tretenden öffentlichen Belange betrifft. 
Bisher war die Heckenhöhe nicht begrenzt. Wenn diese nun auf 1,8 
m begrenzt wird kann die Gemeinde hier keine Verschlechterung der 
Sicht feststellen. 
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Abwägungsvorschlag: 
Die im Rahmen der TöB-Beteiligung geäußerten Feststellungen, 
Ausführungen und Hinweise der Kirchenkreisverwaltung Außen-
stelle Neubrandenburg werden im Rahmen der Bebauungsplanung 
zur Kenntnis genommen. 
  
 
Begründung: 
Die Gemeinde Wulkenzin nimmt zur Kenntnis, dass die kirchlichen 
Belange von der in Rede stehenden Planung nicht betroffen sind. 
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Abwägungsvorschlag: 
Die im Rahmen der TöB-Beteiligung geäußerten Feststellungen, 
Ausführungen und Hinweise des Landesamtes für Gesundheit und 
Soziales Mecklenburg-Vorpommern werden im Rahmen der Be-
bauungsplanung zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Begründung: 
Die Gemeinde Wulkenzin nimmt zur Kenntnis, dass die keine Be-
denken und Hinweise bestehen, da keine durch Landesamt für Ge-
sundheit und Soziales Mecklenburg-Vorpommern wahrzunehmen-
den öffentlichen Belange berührt werden. 
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Abwägungsvorschlag: 
Die im Rahmen der TöB-Beteiligung geäußerten Feststellungen, 
Ausführungen und Hinweise des Landesamtes für innere Verwal-
tung Mecklenburg-Vorpommern werden im Rahmen der Bebau-
ungsplanung zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
Begründung: 
Die Gemeinde Wulkenzin nimmt zur Kenntnis, dass sich im Plangel-
tungsbereich keine Festpunkte der amtlichen geodätischen Grund-
lagennetze des Landes Mecklenburg-Vorpommern befinden. 
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Abwägungsvorschlag: 
Die im Rahmen der TöB-Beteiligung geäußerten Feststellungen, 
Ausführungen und Hinweise des Landkreises Mecklenburgische 
Sennplatte werden im Rahmen der Bebauungsplanung zur Kenntnis 
genommen und in die Planung eingestellt. 
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Begründung: 
Der Plangeltungsbereich wird rechtseindeutig auf der aktuellen Ka-
tasterkarte festgesetzt. Der Entwurf ist nach § 4a Abs. 3 BauGB er-
neut auszulegen. 
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Abwägungsvorschlag: 
Die im Rahmen der TöB-Beteiligung geäußerten Feststellungen, 
Ausführungen und Hinweise des Landesamtes für zentrale Aufga-
ben und Technik der Polizei, Brand- und Katastrophenschutz 
Mecklenburg-Vorpommern werden im Rahmen der Bebauungspla-
nung zur Kenntnis genommen und als Hinweis in die Begründung 
eingestellt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
Begründung: 
Die Gemeinde Wulkenzin nimmt zur Kenntnis, dass das Landesamt 
für zentrale Aufgaben und Technik der Polizei, Brand- und Katastro-
phenschutz Mecklenburg-Vorpommern kein Träger öffentlicher Be-
lange für die gemeindliche Planung ist. Der Landkreis war am Ver-
fahren beteiligt. Die sachtechnischen Hinweise bezüglich möglicher 
Munitionsfunden werden zur Kenntnis genommen und als Hinweis 
in die Begründung eingestellt. 
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Abwägungsvorschlag: 
Die im Rahmen der TöB-Beteiligung geäußerten Feststellungen, 
Ausführungen und Hinweise der Neubrandenburger Stadtwerke 
GmbH werden im Rahmen der Bebauungsplanung zur Kenntnis ge-
nommen und als Hinweis in die Begründung eingestellt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
Begründung: 
Die Gemeinde Wulkenzin nimmt zur Kenntnis, dass die Neubran-
denburger Stadtwerke GmbH grundsätzlich keine Einwände bezüg-
lich der. 4. Änderung hat.  
 
Die fachtechnischen Hinweise werden zur Kenntnis genommen und 
als Hinweis in die Begründung eingestellt. 
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Abwägungsvorschlag: 
Die im Rahmen der TöB-Beteiligung geäußerten Feststellungen, 
Ausführungen und Hinweise des Polizeipräsidiums Neubranden-
burg werden im Rahmen der Bebauungsplanung zur Kenntnis ge-
nommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Begründung: 
Die Gemeinde Wulkenzin nimmt zur Kenntnis, dass vonseiten der 
Polizeiinspektion Neubrandenburg hinsichtlich des vorgestellten 
Bauvorhabens der Gemeinde Wulkenzin keine Bedenken bestehen. 
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Abwägungsvorschlag: 
Die im Rahmen der TöB-Beteiligung geäußerten Feststellungen, 
Ausführungen und Hinweise des Straßenbauamtes Neustrelitz 
werden im Rahmen der Bebauungsplanung zur Kenntnis genom-
men. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Begründung: 
Die Gemeinde Wulkenzin nimmt zur Kenntnis, dass seitens des Stra-
ßenbauamtes Neustrelitz keine Bedenken gegen die gemeindliche 
Planung bestehen. 
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Abwägungsvorschlag: 
Die im Rahmen der TöB-Beteiligung geäußerten Feststellungen, 
Ausführungen und Hinweise der Vodafone GmbH/Vodafone Kabel 
Deutschland GmbH werden im Rahmen der Bebauungsplanung zur 
Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Begründung: 
Die Gemeinde Wulkenzin nimmt zur Kenntnis, dass seitens der Vo-
dafone GmbH/Vodafone Kabel Deutschland GmbH keine Einwände 
gegen die gemeindliche Planung bestehen. 
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Abwägungsvorschlag: 
Die im Rahmen der TöB-Beteiligung geäußerten Feststellungen, 
Ausführungen und Hinweise des Deutschen Wetterdienstes wer-
den im Rahmen der Bebauungsplanung zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Begründung: 
Die Gemeinde Wulkenzin nimmt zur Kenntnis, dass vonseiten des 
DWD hinsichtlich des vorgestellten Bauvorhabens der Gemeinde 
Wulkenzin keine Bedenken bestehen. 
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Abwägungsvorschlag: 
Die im Rahmen der TöB-Beteiligung geäußerten Feststellungen, 
Ausführungen und Hinweise vom Amt Neverin, SG Brandschutz 
werden im Rahmen der Bebauungsplanung zur Kenntnis genom-
men. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Begründung: 
Die Gemeinde Wulkenzin nimmt die Hinweise zur Kenntnis und be-
auftragt das Amt Neverin, SG Brandschutz die Klärung mit den Neu-
brandenburger Stadtwerken vorzunehmen. 
Der Landkreis wurde ebenfalls in diesem Verfahren beteiligt. 
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Abwägungsvorschlag: 
Die im Rahmen der TöB-Beteiligung geäußerten Feststellungen, 
Ausführungen und Hinweise des Amtes für Raumordnung und 
Landesplanung Mecklenburgische Seenplatte werden im Rah-
men der Bebauungsplanung zur Kenntnis genommen. 
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Begründung: 
Die Gemeinde Wulkenzin nimmt zur Kenntnis, dass Planung mit 
den Zielen und Grundsätzen der Raumordnung und Landesplanung 
vereinbar sind. 
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Abwägungsvorschlag: 
Die im Rahmen der öffentlichen Auslegung geäußerten Feststellun-
gen des Landesjagdverbands Mecklenburg-Vorpommern e.V. 
werden im Rahmen der Bebauungsplanung zur Kenntnis genom-
men. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
Begründung: 
Die Gemeinde Wulkenzin nimmt zur Kenntnis, dass vonseiten des 
Landesjagdverband Mecklenburg-Vorpommern e.V. hinsichtlich des 
vorgestellten Bauvorhabens der Gemeinde Wulkenzin keine Beden-
ken bestehen. 
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Abwägungsvorschlag: 
Die im Rahmen der öffentlichen Auslegung geäußerten Hinweise des 
BUND Landesverband Mecklenburg-Vorpommern e.V. werden im 
Rahmen der Bebauungsplanung zur Kenntnis genommen. Die Hin-
weise werden nicht in die Planung eingestellt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Begründung: 
Die Gemeinde Wulkenzin nimmt zur Kenntnis, dass vonseiten des 
BUND Landesverband Mecklenburg-Vorpommern e.V. hinsichtlich 
des vorgestellten Bauvorhabens der Gemeinde Wulkenzin Hinweise 
gegeben werden. Die Gemeinde hat festgesetzt, dass vollflächige 
Anlagen als Steingarten oder als Steinschotterflächen im Vorgarten-
bereich unzulässig sind. Eine Überschreitung der GRZ zu Gunsten 
von Schottergärten ist nicht Bestandteil der gemeindlichen Planung. 
Auch die Festsetzung der GRZ selbst ist nicht Bestandteil der 4. 
Änderung des Bebauungsplans. 
Die Gemeinde hat festgesetzt, dass die Vorgärten als Grünflächen 
anzulegen sind. Eine Festlegung der Prozentzahl für Pflanzflächen 
im Vorgartenbereich wird abgelehnt. Durch die GRZ ist geregelt, 
wie viel Grundstücksfläche als Vegetationsfläche verbleiben muss. 
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Abwägungsvorschlag: 
Die im Rahmen der öffentlichen Auslegung geäußerten Bedenken 
der Privatperson 1 werden im Rahmen der Bebauungsplanung zur 
Kenntnis genommen, jedoch nicht in die Planung eingestellt. 
 
Begründung: 
Die Gemeinde Wulkenzin nimmt  die Hinweise vonseiten der Privat-
person 1 bezüglich der Feldsteine an den Grundstücksgrenzen, 
Blumentöpfe und -kästen, die in den öffentlichen Bereich der Vogel-
beerenstraße ragen zur Kenntnis. Sie sind nicht Gegenstand der 
gemeindlichen Planung. Im wirksamen Bebauungsplan ist die Stra-
ßenraumbreite festgesetzt. Die Gemeinde wird die Problematik (un-
zulässige Einschränkung des Straßenraumes) in Zusammenarbeit 
mit dem Amt Neverin, FB Bau und Ordnung klären. Die Schneebe-
räumung im Winter ist nicht Gegenstand der Bebauungsplanung.  
Die Gemeinde lehnt die Rücknahme der Streichung der örtlichen 
Bauvorschrift 6.2 zu den Einfriedungen ab.  
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Abwägungsvorschlag: 
Die im Rahmen der öffentlichen Auslegung geäußerte Einwendung 
der Privatperson 2 wird im Rahmen der Bebauungsplanung zur 
Kenntnis genommen, jedoch nicht in die Planung eingestellt. 
 
Begründung: 
Die Gemeinde Wulkenzin nimmt zur Kenntnis, dass die Privatperson 
2 die Zielstellung der 4. Änderung begrüßt. 
Die geäußerten Bedenken zielen auf eine weitere Einschränkung der 
zulässigen Wohnungsanzahl bei Doppel- und Reihenhäusern und 
somit Festsetzung einer bestimmten Anzahl von Wohnungen. 
 
 
 
 
 

 

Festsetzungen nach § 9 Abs. 1 Nr. 6 müssen sich auf Wohngebäude 
beziehen. Zu Grunde zu legen ist das einzelne Wohngebäude. Bei 
Doppelhäusern und Hausgruppen handelt es sich im Sinne des § 9 
Abs. 1 Nr. 6 um mehrere Wohngebäude. Unterschiedliche Festset-
zungen der Anzahl der zulässigen Wohnungen in Einzelhäusern und 
Doppelhäusern oder Hausgruppen würde zu einer nicht gerechtfer-
tigten Ungleichbehandlung führen. Dass dafür ausreichende städte-
bauliche Gründe vorliegen, muss verneint werden. Zu beachten ist, 
dass die Anzahl der Wohnungen mittelbar auch über das Maß der 
baulichen Nutzung (insbesondere die GRZ) begrenzt wird. Nach 
Rechtsprechung (VHG München Urt. V. 12.9.2000 -1 N 98.3549, 
BRS 63 Nr. 76) ist § 9 Abs. 1 Nr. 6 keine Grundlage für die Begren-
zung der Wohnungszahl je Baugrundstück. 
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Abwägungsvorschlag: 
Die im Rahmen der öffentlichen Auslegung geäußerte Bedenken der 
Privatperson 3 werden im Rahmen der Bebauungsplanung zur 
Kenntnis genommen, jedoch nicht in die Planung eingestellt. 
 
Begründung: 
Die Festsetzung der höchstzulässigen Wohnungszahl in Wohnge-
bäuden betrifft bis auf einzelne Ausnahmen den gesamten Geltungs-
bereich der 4. Änderung und nicht nur ein spezielles Grundstück. Bis-
her hat die Gemeinde das Maß der Wohnnutzung insbesondere 
durch das Maß der baulichen Nutzung nach §§ 16 ff BauNVO be-
grenzt. Eine gezielte unmittelbar wirkende Begrenzung der Woh-
nungszahl ist jedoch nur durch die Festsetzung nach § 9 Abs. 1 Nr. 
6 BauGB möglich. Auf diese Weise dient die Festsetzung der Erhal-
tung und Entwicklung des Eigenheimstandortes Neuendorf, dem Pla-
nungsziel, dass die Gemeinde von Anfang an verfolgt hat. Die 
höchstzulässige Zahl der Wohnungen pro Wohngebäude wird auf 
zwei begrenzt, um zu verhindern, dass sich der Charakter eines bis-
her nur mit Einfamilienhäusern bebauten, als allgemeines bzw. rei-
nes Wohngebiet ausgewiesenen Bereiches durch das Hinzukommen 
von Mehrfamilienhäusern ändert.  
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Die Überschreitungen der GRZ mussten leider festgestellt werden im 
Bereich der 2. Änderung. Dass Stellplätze fehlen, Grünflächen an-
ders genutzt werden bzw. anders genutzt werden sollen gilt für den 
gesamten Geltungsbereich der 4. Änderung ebenso wie die Proble-
matik der Vorgartengestaltung. 
Aus welchem Grund die Festsetzungen des Bebauungsplans nur für 
unbebaute Grundstücke gelten sollen, erschließt sich der Gemeinde 
nicht. 
 
 
Festgestellt wurden Überschreitungen der Grundflächenzahl bei 3 
Grundstücken, die aus datenschutzrechtlichen Gründen nicht kon-
kretisiert werden können. 
Stellplatzprobleme gibt es im öffentlichen Raum und teilweise auf 
den privaten Grundstücken, wo mehr als eine Wohnung je Wohnge-
bäude vorhanden sind. Bei den Grünflächen sollen sowohl im priva-
ten als auch im öffentlichen Bereich die zulässigen Nutzungen an den 
aktuellen Bedarf angepasst werden. Für die Festsetzung zur Vorgar-
tengestaltung, dass keine vollflächigen Anlagen als Steingarten und 
Schottergärten zulässig sind, gibt es ebenfalls  Anlass im Eigenheim-
gebiet. 
 
Die Bestandsituation zeigt sehr wohl, dass nicht davon ausgegangen 
werden kann, dass pro Wohnung nur ein Fahrzeug vorhanden ist. 
 
In ihrer Abwägung hat die Gemeinde die Belange der Grundstücks-
eigentümer berücksichtigt. Eine Begrenzung der Anzahl der Woh-
nungen je Wohngebäude, ändert nichts an der Zulässigkeit der 
Wohnnutzung sowie am Maß der Nutzung (GRZ, Zahl der Vollge-
schosse). Insoweit wurde den privaten Belangen der Grundstücksei-
gentümer entsprochen. Andererseits kann die Begrenzung der Zahl 
der Wohnungen in Wohngebäuden zu Einschränkungen führen. Die 
Erhaltung des Eigenheimgebietes ist ein städtebaulicher Grund, der 
als öffentlicher Belang in die Abwägung eingestellt wurde, und der 
die Begrenzung der höchstzulässigen Zahl der Wohnungen rechtfer-
tigt.  
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Der Plangeltungsbereich ist ein Eigenheimgebiet. Dies ändert sich 
auch nicht dadurch, dass die Gemeinde in einem sehr kleinen Teil-
bereich Mehrfamilienhäuser zugelassen hat und diese Ausnahme 
auch erhalten will. Diese sind außerdem mehr als 200 m vom ange-
sprochenen Standort entfernt. Im einsehbaren Bereich rund um die-
sen Standort gibt es nur Einfamilienhäuser. 
 
 
 
 
 
 
Dem Bestandsgebiet die Prägung durch Einfamilienhäuser abzu-
sprechen ist aus der Sicht der Gemeinde nicht nachvollziehbar. 
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In ihrer Abwägung hat die Gemeinde die Belange der Grundstücks-
eigentümer berücksichtigt. Eine Begrenzung der Anzahl der Woh-
nungen je Wohngebäude, ändert nichts an der Zulässigkeit der 
Wohnnutzung sowie am Maß der Nutzung (GRZ, Zahl der Vollge-
schosse). Insoweit wurde den privaten Belangen der Grundstücksei-
gentümer entsprochen. Andererseits kann die Begrenzung der Zahl 
der Wohnungen in Wohngebäuden zu Einschränkungen führen. Die 
Erhaltung des Eigenheimgebietes ist ein städtebaulicher Grund, der 
als öffentlicher Belang in die Abwägung eingestellt wurde, und der 
die Begrenzung der höchstzulässigen Zahl der Wohnungen rechtfer-
tigt.  
 
Die Bebauung mit Mehrfamilienhäuser wird für 98 % des Plangel-
tungsbereichs ausgeschlossen. 
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Abwägungsvorschlag: 
Die im Rahmen der öffentlichen Auslegung geäußerte Bedenken der 
Privatperson 4 werden im Rahmen der Bebauungsplanung zur 
Kenntnis genommen, jedoch nicht in die Planung eingestellt. 
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Begründung: 
Die 4. Änderung des Bebauungsplans ändert die zulässige Art und 
das Maß der Nutzung nicht. Dies geschieht unter Berücksichtigung 
der privaten Belange der Grundstückseigentümer, die die Gemeinde 
in die Abwägung eingestellt hat. 
Die Festsetzungen der 4. Änderungen gelten nicht nur für ein Grund-
stück sondern für den festgesetzten Geltungsbereich.  
 
Es war nie Ansinnen der Gemeinde, Gestaltungsfragen der Vorgar-
tenarrangements zu regeln. Es ging lediglich um die Unterbindung 
von vollflächige Anlagen als Steingarten oder als Steinschotterflä-
chen im Vorgartenbereich. 
 
Eine Warteliste von älteren Leuten mit entsprechendem Wohnbedarf 
ist der Gemeinde nicht bekannt. 
 
 
 
Eine evtl. Schadenersatzpflicht nach Baugesetzbuch steht nicht im 
unmittelbaren Zusammenhang mit einer unzulässigen Planung. Viel-
mehr hat der Gesetzgeber für bestimmte Sachverhalte eine Rege-
lung getroffen, wenn im berechtigten Vertrauen auf den Bestand ei-
nes rechtsverbindlichen Bebauungsplans bereits getätigte Aufwen-
dungen durch die Änderung, Ergänzung oder Aufhebung des Bebau-
ungsplans an Wert verlieren. 
 
 
 
Der Gemeinde ist nicht bekannt, dass von einem Dritten der Verlust 
einer Aussicht auf die gesamte Stadt Neubrandenburg vorgetragen 
wurde. 
 
Im gesamten Ortsteil Neuendorf besteht ein Mangel an Stellflächen. 
Die Gemeinde hat daher nach geeigneten Möglichkeiten gesucht, um 
weitere öffentliche Stellflächen zu schaffen. 
Belegbar ist dies durch eine Vielzahl an festgestellten Straßenver-
kehrsordnungswidrigkeiten, die sich zu einem Großteil auf die beeng-
ten Straßenverhältnisse und fehlenden Parkmöglichkeiten zurück- 
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führen lassen.  
 
 
 
 
 
 
Diese Darstellung unterstreicht das o.g. Erfordernis, weitere Stellflä-
chen vorhalten zu müssen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Das Ordnungsamt wird mit einer Vielzahl von Anzeigen bezüglich 
falsch parkender Fahrzeuge in Neuendorf konfrontiert. Diese stam-
men sowohl von Privatleuten als auch von der Gemeinde selbst. 
 
 
 
 
 
Ein Parkraumkonzept wurde nicht erarbeitet. Eine Parkraumsatzung 
gibt es für das gesamte Gemeindegebiet nicht. Regelungen zu Stell-
flächen erfolgen zulässigerweise im Rahmen von Bebauungsplänen 
entsprechend § 86 Abs. 1 und 3 LBauO M-V. 
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Eine Stellungnahme eines amtsinternen Juristen ist nicht bekannt. 
 
 
 
Die Gemeinde weist ausdrücklich darauf hin, dass durch die 4. Än-
derung des Bebauungsplans Nr. 2 ausdrücklich kein Bauvorhaben 
verhindert werden soll. Ob überhaupt ein Schaden entstanden ist und 
wenn ja, ob dieser zu entschädigen ist bleibt einem gesonderten Ver-
fahren vorbehalten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Hinweise zum Umgang zur Ermittlung des Stellflächenbedarfs 
durch ein Neubrandenburger Wohnungsverwalter nimmt die Ge-
meinde zur Kenntnis. 
 
Der Geltungsbereich der 4. Änderung des Bebauungsplans Nr. 2 be-
schränkt sich nicht nur auf das hier genannte Flurstück. 
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Abwägungsvorschlag: 
Die im Rahmen der öffentlichen Auslegung geäußerte Einwendung 
der Privatperson 5 wird im Rahmen der Bebauungsplanung zur 
Kenntnis genommen, jedoch nicht in die Planung eingestellt. 
 
Begründung: 
Die Gemeinde Wulkenzin nimmt zur Kenntnis, dass die Privatperson 
5 die Festsetzung von zwei Stellplätzen je Wohnung ablehnt. 
Die Gemeinde geht davon aus, dass von 2 erforderlichen Pkw je 
Haushalt auszugehen ist. 
Die Festsetzung ist bei Neubebauung, grundlegender Änderung oder 
Neuordnung der Grundstücke umzusetzen. 
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1. Rechtsgrundlage 
 
Der Bebauungsplan basiert u. a. auf nachfolgenden Rechtsgrundlagen: 
 

• Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. November 2017 
(BGBl. I S. 3634), das zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 8. August 2020 (BGBl. I 
S. 1728) geändert worden ist, 
 

• Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke (Baunutzungsverordnung – 
BauNVO) in Fassung der Bekanntmachung vom 21. November 2017 (BGBl. I S. 3786), 

 

• Verordnung über die Ausarbeitung der Bauleitpläne und die Darstellung des Planinhalts 
(Planzeichenverordnung 1990 - PlanzV 90) vom 18. Dezember 1990 (BGBl. 1991 I S. 
58), die durch Artikel 3 des Gesetzes vom 4. Mai 2017 (BGBl. I S. 1057) geändert wor-
den ist, 
 

• Landesbauordnung Mecklenburg-Vorpommern (LBauO M-V) in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 15. Oktober 2015 2006 (GVOBl. M-V 2015, S. 344), zuletzt geändert 
durch Gesetz vom 19. November 2019 (GVOBl. M-V S. 682). 

 
 
 
 

2. Einführung 
2.1 Lage und Abgrenzung des Planungsgebietes 
 
Der Planbereich des Bebauungsplans Nr. 2 „Eigenheimstandort Neuendorf“ befindet sich 
nordöstlich des Dorfkernes von Neuendorf südlich der Bundesstraße B192. Der Änderungs-
bereich der 4. Änderung des Bebauungsplans Nr. 2 „Eigenheimstandort Neuendorf“ umfasst 
den Geltungsbereich der wirksamen 1. Änderung des Bebauungsplans, ausschließlich des 
Geltungsbereichs der 3. Änderung des Bebauungsplanes und der Aufhebungsfläche der 2. 
Änderung. 
Der räumliche Geltungsbereich der 4. Änderung des Bebauungsplans umfasst die Gemar-
kung Neuendorf Flur 1 Flurstücke 5 (teilweise), 81/8, 81/9, 81/10, 81/11, 81/12, 81/13, 81/14, 
81/16, 81/17, 81/18, 81/19, 81/23, 81/29, 81/30, 81/32, 81/33, 81/34, 81/35, 81/37, 81/38, 
81/39, 81/40, 81/41, 81/42, 81/43, 81/44, 81/45, 81/46, 81/49, 81/50, 81/51, 81/52, 81/53, 
81/54, 81/56, 81/57, 81/58, 81/59, 81/60, 81/61, 81/62, 81/63, 81/64, 81/65, 81/67, 81/68, 
81/69, 81/72, 81/73, 81/74, 81/75, 81/76, 81/78, 81/79, 81/80, 81/81, 81/82, 81/83, 81/84, 
81/85, 81/86, 81/88, 81/89, 81/90, 81/91, 81/92, 81/93, 81/96, 81/97, 81/98, 81/99, 81/102, 
81/103, 81/104, 81/105, 81/106, 81/107, 81/108, 81/112, 81/113, 81/114, 81/115, 81/116, 
81/119, 81/120, 81/121, 81/122, 81/124, 81/125, 81/126, 81/127, 81/128, 81/129, 81/130, 
81/155 (teilweise), 81/163, 81/164, 81/165, 81/166, 81/167, 81/170, 81/171, 81/172, 81/173, 
81/174, 81/175, 81/176, 81/177, 81/178, 81/188, 81/191, 81/192, 81/193, 81/194, 81/195, 
81/196, 81/197, 81/198, 81/199, 81/200, 81/201, 81/202, 81/203, 81/204, 81,/205, 81/206, 
81/208, 81/209, 81/210, 81/211, 81/212, 81/213, 81/214, 81/216, 81/217, 81/218, 81/219, 
81/221, 81/222, 81/223, 81/224, 81/225, 81/226, 81/227, 81/ 233, 81/234, 81/235, 81/236, 
81/237, 81/238, 81/239, 81/241, 81/242, 81/243, 81/244, 81/246, 81/247, 81/248, 81/252, 
81/253, 81/254, 81/255, 81/256, 81/257, 81/258, 81/260, 81/261, 81/262, 81/263, 81/266, 
81/267, 81/268, 81/269, 81/272, 81/273, 81/275, 81/276, 81/277, 81/278, 81/279, 81/281, 
81/283, 81/284, 81/285, 81/286, 81/288, 81/289, 81/290, 81/298, 81/299, 81/301, 81/302, 
81/304, 81/312, 81/313, 81/314, 81/315, 81/316, 81/317, 81/319, 81/320, 81/321, 81/322, 
81/325, 81/326, 81/327, 81/330, 81/331, 81/332, 81/333, 81/334, 81/335, 81/336, 81/337, 
81/338, 81/339, 81/340, 81/341, 81/342, 81/343, 81/344, 81/345, 81/346, 81/347, 81/348, 
81/349, 81/350, 81/351, 81/352, 81/353, 81/354, 81/355, 81/356, 81/357, 81/358, 81/359, 
81/360, 81/361, 81/362, 81/363, 81/364, 81/365 (teilweise), 81/368 (teilweise), 81/369, 
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81/371, 81/373, 81/376, 81/378, 81/384, 81/386, 81/390, 81/393, 81/394, 81/395 (teilweise), 
82/2, 82/3, 87/4, 90/11, 90/16, 90/17, 90/18, 90/19, 90/20, 90/22, 91/4, 91/7, 91/8, 91/9, 
91/11, 91/12, 91/13, 91/14, 93/6, 93/7, 93/8, 93/9, 93/10, 93/11, 93/12, 93/13, 93/14, 93/15, 
93/16, 93/17, 93/18, 93/19, 93/20, 93/21, 93/22, 93/23, 93/24, 93/25, 93/26, 93/27, 93/28, 
93/29, 93/30, 93/31, 93/32, 93/33, 93/34, 93/35, 93/36, 93/37, 93/41, 93/42, 93/43, 93/44, 
93/45, 93/46, 93/47, 93/48, 93/49, 93/51, 93/52, 93/53, 93/54, 93/56, 93/57, 93/58, 93/59, 
93/60, 93/62, 93/63, 93/64, 93/65, 93/66, 93/67, 93/68, 93/69, 93/70, 93/73,  93/75, 93/76, 
93/78, 93/79, 93/80, 93/81, 93/82, 93/83, 93/84, 93/85, 93/86, 93/87, 93/88, 93/90, 93/92, 
93/93, 93/94, 93/95, 93/96, 93/97, 93/107, 03/108, 93/109, 93/110, 93/111, 93/112, 93/113, 
93/114, 93/115, 93/116, 96/8, 96/9, 96/10, 96/11, 96/12, 96/13, 96/14, 96/15, 96/16, 96/17, 
96/18, 96/19, 96/20, 96/21, 96/22, 96/23, 96/24, 96/25, 96/26, 96/27, 96/28, 96/29, 96/30, 
96/31, 96/32, 96/33, 96/34, 96/35, 96/36, 96/37, 96/38, 96/39, 96/40, 96/41, 96/42, 96/43, 
96/44, 96/45, 96/46, 96/47, 96/48, 96/49, 96/50, 96/51, 96/52, 96/54, 96/55, 96/58, 96/60, 
96/63, 96/64, 96/66, 96/67, 96/69, 96/70, 96/71, 96/72, 96/73, 96/74, 96/76, 96/77, 96/78, 
97/15, 97/16, 97/17, 97/18, 97/19, 97/20, 97/21, 97/22, 97723, 97/24, 97/25, 97/26, 97/27, 
97/28, 97/30, 97/33, 97/34, 97/35, 97/36, 97/37, 97/38, 97/39 ,97/40, 97/41, 97/42 und 97/43, 
Flur 2 Flurstücke 4 (teilweise), 6 (teilweise) und 9 (teilweise) sowie die Flur 6 Flurstücke 5 
(teilweise) und 21/1 (teilweise). 
 
 
 

2.2 Anlass und Erforderlichkeit der Planaufstellung 
 
Die 1. Änderung des Bebauungsplans Nr. 2 „Eigenheimstandort Neuendorf““ ist am 
22.08.2009 in Kraft getreten. Sie weist im Geltungsbereich der 4. Änderung reine und allge-
meine Wohngebiete, Mischgebiete, Straßenverkehrsflächen, Verkehrsflächen besonderer 
Zweckbestimmung und unterschiedliche Grünflächen aus. 
Die Bauflächen des Plangebietes sind fast vollständig bebaut. Aufgetreten sind Probleme mit 
der Dichte der Bebauung im Bereich der 2. Änderung des Bebauungsplans und im gesamten 
Geltungsbereich mit den Stellplätzen, Nutzungen der Grünflächen sowie Vorgartengestal-
tung. 
Die Gemeinde überprüft die damit im Zusammenhang stehenden Festsetzungen, um erfor-
derliche Änderungen vornehmen zu können. Ausgeschlossen von der 4. Änderung ist der 
nordöstliche Bereich einschließlich der 3. Änderung, die gerade wirksam geworden ist. 
 
 
 

2.3 Planverfahren 
 
Das Planverfahren zur 4. Änderung des Bebauungsplans Nr. 2 „Eigenheimstandort Neuen-
dorf“ wird im vereinfachten Verfahren nach § 13 BauGB durchgeführt. Da sich die Bereiche, 
in denen die geltenden Festsetzungen geändert werden sollen textlich einfach und eindeutig 
beschreiben lassen, kann die Änderung durch einen Textbebauungsplan erfolgen. Dement-
sprechend wird nur der Geltungsbereich zeichnerisch festgesetzt. 
Im reinen und allgemeinen Wohngebiet sowie im Mischgebiet sind keine Vorhaben zulässig, 
die einer Pflicht zur Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung unterliegen.  
Das nächstgelegene FFH-Gebiet (DE 2545-303 „Tollensesee mit Zuflüssen und umliegen-
den Wäldern“, Arten: Rotbauchunke, Europäischer Biber, Steinbeißer, Bachneunauge, 
Fischotter, Europäischer Schlammpeitzger, Großes Mausohr, Eremit, Nördlicher Kamm-
molch und Bauchige Windelschnecke ist vom Standort ca. 35 m entfernt. Im Rahmen der 3. 
Änderung wurde eine FFH-Verträglichkeitsprüfung durchgeführt. Im Rahmen der Prüfung 
wurde festgestellt, dass die Erhaltungsziele durch den Bau und Betrieb der Eigenheimsied-
lung nicht berührt werden. Die Gemeinde geht davon aus, dass auch der Betrieb der beste-
henden Eigenheimsiedlung, die zwischen dem Plangeltungsbereich der 3. Änderung und 
dem FFH-Gebiet liegt, die Erhaltung eines kohärenten europäischen ökologischen Netzes 
besonderer Schutzgebiete nicht gefährdet ist. Der Abstand zum nächstgelegenen EU-
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Vogelschutzgebiet (DE 2344-401 „Kuppiges Tollensegebiet zwischen Rosenow und Penzlin“; 
Arten: Bekassine, Blässgans, Blässhuhn, Bruchwasserläufer, Eisvogel, Fischadler, Fluss-
seeschwalbe, Gänsesäger, Gartenrotschwanz, Goldregenpfeifer, Grauammer, Graugans, 
Grauschnäpper, Haubentaucher, Heidelerche, Höckerschwan, Kampfläufer, Kormoran, 
Kornweihe, Kranich, Krickente, Löffelente, Merlin, Mittelspecht, Neuntöter, Pfeifente, Raub-
würger, Reiherente, Rohrdommel, Rohrweihe, Rotmilan, Saatgans, Schellente, Schnatteren-
te, Schreiadler, Schwarzmilan, Schwarzspecht, Schwarzstorch, Seeadler, Silberreiher, Sing-
schwan, Sperbergrasmücke, Spießente, Tafelente, Trauerseeschwalbe, Tüpfelsumpfhuhn, 
Turmfalke, Turteltaube, Wachtel, Wachtelkönig, Waldschnepfe, Weißstern-Blaukelchen, 
Weißstorch, Wespenbussard, Wiesenweihe, Zwergsäger, Zwergschnäpper und Zwerg-
schwan) beträgt ca. 4,3 km. Aufgrund der Entfernung ist keine nachhaltige Beeinträchtigung 
des Schutzgebietes zu erwarten.  
Der Gemeinde sind keine Anhaltspunkte bekannt, dass bei der Planung Pflichten zur Ver-
meidung oder Begrenzung der Auswirkungen von schweren Unfällen nach § 50 Satz 1 des 
Bundes-Immissionsschutzgesetzes (Störfallbetriebe) zu beachten sind. 
 
Gemäß § 13 Abs. 3 wird deutlich herausgestellt: 
„Im vereinfachten Verfahren wird von der Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4, von dem Umwelt-
bericht nach § 2a, von der Angabe nach § 3 Abs. 2 Satz 2, welche Arten umweltbezogener 
Informationen verfügbar sind, sowie von der zusammenfassenden Erklärung nach § 6 Abs. 5 
Satz 3 und § 10 abs. 4 abgesehen; § 4c ist nicht anzuwenden.“ 
 
Aufstellungsbeschluss  
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Wulkenzin hat in ihrer Sitzung am 13.02.2020 den 
Beschluss zur Aufstellung der 4. Änderung des Bebauungsplans Nr. 2 „Eigenheimgebiet 
Neuendorf“ gefasst. Der Aufstellungsbeschluss ist am 29.02.2020 in der Heimat- und Bür-
gerzeitung Neverin INFO Nr. 02/2020 bekanntgemacht worden. 
 
Entwurfs- und Auslegungsbeschluss 
Der Bebauungsplanentwurf der 4. Änderung des Bebauungsplans Nr. 2 „Eigenheimgebiet 
Neuendorf“ wurde am 16.02.2021 von der Gemeindevertretung Wulkenzin als Grundlage für 
die öffentliche Auslegung nach § 3 Abs. 2 BauGB und die Behördenbeteiligung nach § 4 
Abs. 2 BauGB gebilligt. 
  
Landesplanerische Stellungnahme 
Die Grundsätze und Ziele der Raumordnung und Landesplanung wurden der Gemeinde 
durch Schreiben vom 22.03.22021 mitgeteilt. 
 
Öffentliche Auslegung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB 
Der Entwurf des Bebauungsplans wurde vom 08.03.2021 bis zum 09.04.2021 öffentlich aus-
gelegt. Ort und Dauer der Auslegung wurden durch Veröffentlichung in der Heimat- und Bür-
gerzeitung Neverin INFO Nr. 02/2021 am 27.02.2021 bekanntgemacht. Während der Ausle-
gung waren die Unterlagen auch auf der Internetseite des Amtes einsehbar. Bis zum 
16.04.2021 gingen 7 Stellungnahmen mit Anregungen  zum Bebauungsplanentwurf ein. 
 
Beteiligung der Behörden gemäß § 4 Abs. 2 BauGB 
Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange, deren Aufgabenbereich durch die 
Planung berührt werden kann, wurden mit Schreiben vom 04.03.2021 von der Planung un-
terrichtet und zur Stellungnahme zum Entwurf des Bebauungsplans aufgefordert. Die be-
troffenen Nachbargemeinden wurden von der Planung unterrichtet. Bis zum 16.04.2020 gin-
gen 20 Behördenstellungnahmen ein; von den betroffenen Nachbargemeinden kamen keine 
Bedenken oder Hinweise. 
 
Überarbeitung des Bebauungsplanentwurfs 
Die im Rahmen der öffentlichen Auslegung vorgebrachten Anregungen sowie die Stellung-
nahme der Träger öffentlicher Belange wurden geprüft und in die weitere Abwägung einbe-
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zogen. In der Folge wurde der Entwurf mit einer Planzeichnung zur rechtseindeutigen Fest-
setzung des Geltungsbereichs der 4. Änderung ergänzt. Der geänderte Entwurf des Bebau-
ungsplans Stand 04/2021 wurde von der Gemeindevertretung am ………………. gebilligt und 
gemäß § 4a Abs. 3 BauGB zur erneuten Auslegung und Behördenbeteiligung bestimmt. 
 
 
 
 

3. Ausgangssituation 
3.1 Städtebauliche Einbindung 
 
Der Geltungsbereich der 4. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 2 „Eigenheimstandort Neu-
endorf“ befindet sich südlich der Bundesstraße B192 und nordwestlich des alten Ortskernes 
von Neuendorf. 
 
 
 

3.2 Bebauung und Nutzung 
 
Der Plangeltungsbereich ist fast vollständig mit Wohngebäuden bebaut. Vereinzelt gibt es 
Grundstücke, bei denen die zulässige GRZ überschritten wurde. Dies steht im Zusammen-
hang mit erhöhtem Stellplatzbedarf bei einem Mehrfamilienhaus oder mit der Anlage von 
„Schottergärten“ in größerem Umfang. 
 
 
 

3.3 Erschließung 
 
Der Geltungsbereich wird von der Bundesstraße B 192 erschlossen, an die der Gatscher 
Damm einmündet. Die Straßen Ahornstraße/Rotdornstraße und Blumenanger dienen der 
inneren Erschließung des Gebietes. Das Straßennetz wird durch Asternstraße, Birkenweg, 
Fliederweg, Kirschenweg, Knickstraße, Kornblumenstraße, Magnolienstraße, Malvenweg, 
Mohnblumenstraße, Quittenweg, Rosenring, Storchenwinkel und Vogelbeerenstraße er-
gänzt. 
Die technische Erschließung ist vorhanden. 
 
 
 

3.4 Natur und Umwelt 
 
Es gibt keine Schutzgebiete und Schutzobjekte im Sinne des Naturschutzrechts im Plangel-
tungsbereich. 
Es werden keine Baudenkmale oder bekannten Bodendenkmale berührt. 
 
 
 

3.5 Eigentumsverhältnisse 
 
Die Baugrundstücke befinden sich in Privateigentum. 
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4. Planungsbindungen 
4.1 Planungsrechtliche Ausgangssituation 
 
Der Geltungsbereich der 4. Änderung liegt innerhalb der wirksamen 1. Änderung des Be-
bauungsplans Nr. 2 „Eigenheimgebiet Neuendorf“ und überplant auch den Bereich der 2. 
Änderung des Bebauungsplans.  
 
 
 

4.2 Landes- und Regionalplanung 
4.2.1 Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern 2016 
 
Im Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern wurde der Gemeinde 
Wulkenzin keine zentralörtliche Funktion zugeordnet. Die Gemeinde liegt Stadt-Umland-
Raum des Oberzentrums Neubrandenburg und unterliegt einem besonderen Kooperations- 
und Abstimmungsgebot. Wulkenzin liegt in einem Vorbehaltsgebiet Tourismus. Die Gemein-
de wird durch das großräumige Straßennetz erschlossen. Teile des Gemeindegebietes sind 
Vorrang- bzw. Vorbehaltsgebiete Naturschutz- und Landschaftspflege. 
 
 
4.2.2 Landesplanerische Stellungnahme 
 
In der landesplanerischen Stellungnahme vom 22.03.2021 wird festgestellt, dass die ge-
meindliche Planung mit den Zielen und Grundsätzen vereinbar ist. 
„Durch die mit der 4. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 2 „Wohngebiet Neuendorf“ beab-
sichtigte textliche Festsetzungen bzgl. Anzahl der zulässigen Wohnungen je Wohngebäude, 
Gestaltung der öffentlichen und privaten Grünflächen, zulässige Anzahl an Stellplätzen und 
zulässige Einfriedung von Privatgrundstücken zum öffentlichen Straßenraum werden die 
bauleitplanerischen Voraussetzungen für eine wesentliche städtebauliche Qualifizierung des 
Wohngebiets im Sinne von 4.1(7) LEP M-V geschaffen.“ 
 
 
 

4.3 Flächennutzungsplan 
 
Die Gemeinde Wulkenzin hat im Planungsverband „Mecklenburg-Strelitz Ost“ mit weiteren 
Gemeinden des Amtes Neverin einen Flächennutzungsplan aufgestellt; der Flächennut-
zungsplan ist am 05.09.2005 wirksam geworden. Im Zuge der 2. Änderung des Bebauungs-
plans wurde der Flächennutzungsplan berichtigt. 
Im Plangeltungsbereich der 4. Änderung des Bebauungsplans sind reine und allgemeine 
Wohngebiete sowie Verkehrsflächen und Grünflächen dargestellt. 
 
 
 
 

5. Planungskonzept 
5.1 Ziele und Zwecke der Planung 
 
Aufgetretene Probleme mit der Dichte der Bebauung im Bereich der 2. Änderung des Be-
bauungsplans, mit den Stellplätzen, Nutzungen der Grünflächen sowie Vorgartengestaltung 
sollen, soweit möglich planerisch gelöst werden. 
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5.2 Entwicklung aus dem Flächennutzungsplan 
 
Der Bebauungsplan entspricht dem Entwicklungsgebot nach § 8 Abs. 2 BauGB. 
 
 
 
 

6. Planinhalt 
6.1.  Nutzung der Baugrundstücke 
6.1.1  Art und Maß der baulichen Nutzung 
 
Die 4. Änderung des Bebauungsplans beinhaltet keine zeichnerischen Festsetzungen.  
Die textlichen Festsetzungen Nr. 1 in der wirksamen 1. Änderung des Bebauungsplans Nr. 2 
„Eigenheimstandort Neuendorf“ bleiben bestehen. 
Im Rahmen der zweiten Änderung des Bebauungsplans wurden für diesen Geltungsbereich 
die Hausformen geändert; aber nicht wie sonst im Plangeltungsbereich des Bebauungsplans 
dementsprechend die zulässige Grundflächenzahl und Zahl der Geschosse reduziert. Da auf 
einigen Grundstücken im Plangeltungsbereich der 2. Änderung die zulässige Grundflächen-
zahl und die Zahl der Geschosse ausgeschöpft wurde, ist eine nachträgliche Reduzierung 
der GRZ nicht mehr möglich. Mit der Beibehaltung der Art und des Maßes der Nutzung be-
rücksichtigt die Gemeinde die Belange der privaten Grundstückseigentümer. 
 
 
6.1.2  Anzahl der Wohnungen 
 
Gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 6 BauGB wird die Anzahl der zulässigen Wohnungen auf 2 je Wohn-
gebäude (Einzelhaus) festgesetzt. Bei dem Bebauungsplangebiet handelt es sich um ein 
Einfamilienhausgebiet aus Einzel- und Doppelhäusern. Die Entwicklung und Erhaltung der 
kleinteiligen Bebauung war immer Planungsziel der Gemeinde. Größere Gebäude passen 
nicht in die meist sehr kleinteilige Grundstücksstruktur und führen zu Nachbarschaftsproble-
men, Überschreitungen der Baudichte und Problemen bei den Stellplätzen. Die Begrenzung 
der Zahl der Wohnungen in Wohngebäuden kann zu Einschränkungen der Belange der pri-
vaten Grundstückseigentümer führen. Die Erhaltung des Eigenheimgebietes ist ein städte-
baulicher Grund, der als öffentlicher Belang in die Abwägung eingestellt wurde, und der die 
Begrenzung der höchstzulässigen Zahl der Wohnungen rechtfertigt. 
Abweichend davon sind auf der Südseite der Ahornstraße zwischen Knickstraße und Magno-
lienstraße Mehrfamilienhäuser zulässig. Hier bietet die Grundstücksgröße die erforderlichen 
Voraussetzungen dafür. 
 
 
 

6.2  Verkehrsflächen 
 
Die textlichen Festsetzungen Nr. 2 in der wirksamen 1. Änderung des Bebauungsplans Nr. 2 
bleiben bestehen. 
 
 
 

6.3  Grünflächen 
 
In der wirksamen 1. Änderung des Bebauungsplans sind in der Planzeichnung öffentliche 
und private Grünfläche unterschiedlicher Zweckbestimmung festgesetzt. 
Im Rahmen der 4. Änderung werden textliche Festsetzungen ergänzt. 
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Für die öffentlichen Grünflächen mit der Zweckbestimmung Wohngebietsgrün mit Aufent-
haltsbereichen (sie befinden sich im Südosten der Rotdornstraße und östlich des Blumenan-
gers hier nördlich und südlich der Magnolienstraße) wird festgesetzt: 
In den öffentlichen Grünflächen mit der Zweckbestimmung Wohngebietsgrün mit Aufent-
haltsbereichen sind Wege, Bänke, Gehölze und straßenbegleitende Parkplätze zulässig. 
Dabei ist nicht festgelegt, ob die straßenbegleitenden Parkplätze in Längs-, Schräg- oder 
Senkrechtaufstellung angeordnet werden. Zusätzlich wurde festgesetzt, dass die in der nörd-
lichen Grünfläche am Blumenanger geplante Löschwasserzisterne zulässig ist.  
Die privaten Grünflächen am östlichen Wohngebietsrand (östlich Kornblumenstraße und Vo-
gelbeerenweg) erhalten die Zweckbestimmung Hausgarten und Freifläche. Im Zusammen-
hang mit dieser Nutzung stehende bauliche Anlagen wie z. B. Geräteschuppen, Pavillon, 
Freisitze u. a. sind in der Summe bis 40 m² je Grundstück zulässig. 
 
 
 

6.4  Flächen/Maßnahmen zum Ausgleich, Schutz, Pflege und Entwicklung 
von Boden, Natur und Landschaft/Pflanzbindungen 

 
Die textlichen Festsetzungen Nr. 3 in der wirksamen 1. Änderung des Bebauungsplans Nr. 2 
bleiben bestehen. 
 
 
 

6.5  Vorkehrungen zum Schutz gegen schädliche Umweltauswirkungen i. S. 
des BImSchG 

 
Die textlichen Festsetzungen Nr. 4 in der wirksamen 1. Änderung des Bebauungsplans Nr. 2 
bleiben bestehen. 
 
 
 

6.6 Örtliche Bauvorschriften 
 
Die örtlichen Bauvorschriften 1. Dächer Hauptgebäude, 2. Fassaden Hauptgebäude, 3. Hö-
henlage Hauptgebäude und 4. Nebenanlagen in der wirksamen 1. Änderung des Bebau-
ungsplans Nr. 2 bleiben bestehen. Die örtliche Bauvorschrift 5. Stellplätze wird ergänzt. 
Festgesetzt wird, dass pro Wohnung 2 Stellplätze auf dem Grundstück nachzuweisen sind. 
Die örtliche Bauvorschrift 5. Einfriedungen wird geändert und der Festsetzungen der 3. Än-
derung des Bebauungsplans Einfriedungen/Vorgärten angepasst. 
Zu den „modern“ gewordenen Schotterflächen ist zu bemerken, dass sie Flächenversiege-
lungen darstellen, was nur einer der viele ökologische Nachteile ist, denn sie bieten den 
meisten Tieren und Pflanzen weder Nahrung noch Lebensraum und verhindern das versi-
ckern des Regenwassers. 
 
 

6.7 Hinweise 
6.7.1 Munitionsfunde 
 
Das Landesamt für zentrale Aufgaben und Technik der Polizei, Brand- und Katastrophen-
schutz Mecklenburg-Vorpommern weist in seiner Stellungnahme vom 29.03.2021 hin, „dass 
in Mecklenburg-Vorpommern Munitionsfunde nicht auszuschließen sind. Gemäß § 52 LBauO 
ist der Bauherr für die Einhaltung der öffentlich-rechtlichen Vorschriften verantwortlich. Ins-
besondere wird auf die allgemeinen Pflichten als Bauherr hingewiesen, Gefährdungen für auf 
der Baustelle arbeitende Personen so weit wie möglich auszuschließen. Dazu kann auch die 
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Pflicht gehören, vor Baubeginn Erkundungen über eine mögliche Kampfmittelbelastung des 
Baufeldes einzuholen.“ 
 
 

6.7.2 Wasserversorgung 
 
Die Neubrandenburger Stadtwerke weisen in ihrer Stellungnahme vom 01.04.2021 hin, dass 
„vor Errichtung der baulichen Anlagen hat sich der Grundstückseigentümer bei neu.sw über 
das Vorhandensein von Trinkwasserleitungen zu informieren. Überbauungen von Trinkwas-
serleitungen sind nicht gestattet. 
Eine Löschwasserversorgung über das öffentliche Trinkwasserversorgungsnetz erfolgt nicht. 
Neu.sw unterhält in Neuendorf im Bereich Dorfstraße 32 einen Hydranten zur Befüllung von 
Löschfahrzeugen mit einer maximalen Entnahmemenge von 15m³/h. 
Über den Neubau der geplanten Löschwasserzisterne ist neu.sw im Rahmen einer TöB-
Beteiligung zu informieren. Sofern die Befüllung aus dem öffentlichen Trinkwassernetz erfol-
gen soll, ist die Herstellung eines Hausanschlusses bei neu.sw zu beantragen.“ 
 
 

6.7.3 Leitungen 
 
Die Neubrandenburger Stadtwerke weisen in ihrer Stellungnahme vom 01.04.2021 hin, dass 
im gesamten B-Plangebiet Trinkwasser, Abwasser-, Strom-, Gas- und Multimedialeitungen 
verlegt sind und diese bei Bauarbeiten berücksichtigt werden müssen. 
 
 
 
 
 
Wulkenzin, ……………… 
 
 
 
Der Bürgermeister     Siegel 
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